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Erwagungsgrund 136 - Beschliisse und Stellungnahmen des Datenschutzausschusses

1 Bei Anwendung des Koharenzverfahrens sollte der Ausschuss, falls von der Mehrheit seiner
Mitglieder so entschieden wird oder falls eine andere betroffene Aufsichtsbehérde oder die
Kommission darum ersuchen, binnen einer festgelegten Frist eine Stellungnahme abgeben. 2 Dem
Ausschuss sollte auch die Befugnis Ubertragen werden, bei Streitigkeiten zwischen Aufsichtsbehérden
rechtsverbindliche Beschlusse zu erlassen. 3 Zu diesem Zweck sollte er in klar bestimmten Fallen, in
denen die Aufsichtsbehdrden insbesondere im Rahmen des Verfahrens der Zusammenarbeit zwischen
der federfuhrenden Aufsichtsbehdrde und den betroffenen Aufsichtsbehdrden widersprichliche
Standpunkte zu dem Sachverhalt, vor allem in der Frage, ob ein VerstoR gegen diese Verordnung
vorliegt, vertreten, grundsatzlich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder
rechtsverbindliche Beschlusse erlassen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal’ ein nicht ausschlielliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgrl36?rev=1521279262 Gedruckt 03.02.2026 23:20



	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 136 - Beschlüsse und Stellungnahmen des Datenschutzausschusses



